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Die Regulierung multinationaler Konzerne
stellt das Recht vor große Schwierigkeiten.
Während staatliches Recht stets an territoriale
Räume gebunden ist, können die Global Play-
ers viele Anforderungen oft schon durch eine
flexible Verlagerung ihrer Produktionsstand-
orte umgehen. Auch das Völkerrecht ist we-
gen seiner Staatszentriertheit nur bedingt in
der Lage, das Verhalten Privater in einen über-
greifenden Ordnungsrahmen einzubetten.
Dennoch bleibt wirtschaftliches Handeln le-
gitimationsbedürftig. Dass dem so ist, zeigt
sich nicht zuletzt an der wachsenden Zahl von
privaten Verhaltenskodizes, von Öko- und
Soziallabels und selbst gesetzten Standards
der Wirtschaft, die allerdings ebenfalls viele
rechtliche Probleme aufwerfen: In mancher
Hinsicht verkörpern die informellen Normen
der Corporate World eine spezielle Form
transnationalen Rechts, gleichzeitig besteht
aber die Gefahr, dass staatliches Recht durch
die private governance regimes immer weiter
ausgehöhlt wird.
Insgesamt ähnelt die Rechtslage einem Sam-
melsurium von Steuerungselementen, deren
Wirksamkeit jeweils eng begrenzt ist. Folgt
man der aktuellen Diskussion, so können die
Regelungsprobleme nur durch eine stärkere
Verknüpfung der Governance-Arrangements
auf nationaler, auf transnationaler und inter-

nationaler Ebene adäquat bewältigt werden.
Eine kritische Auseinandersetzung mit die-
sem Modell – das man mit dem Begriff der
mixed governance charakterisieren könnte –
bieten drei aktuelle Studien, nämlich die Un-
tersuchung von Banerjee zur “Corporate So-
cial Responsibility“ (2007), die Studie von
Kaleck und Saage-Maaß (2008) zur gerichtli-
chen Einklagbarkeit von Menschenrechts-
standards sowie die Arbeit von Zimmer
(2008) zur Juridifizierung privater Verhal-
tenskodizes.
Bei der Studie von Banerjee handelt es sich um
eine harsche, dennoch aber informative Kritik
am Konzept der Eigenverantwortung multi-
nationaler Unternehmen. Viele freiwillige In-
itiativen werden nicht von den Unternehmen
selbst, sondern von zivilgesellschaftlichen
Akteuren vis á vis der Konzerne angestoßen –
die in der Zusammenarbeit mit den Unter-
nehmen aber nur allzu oft ihre Unabhängig-
keit einbüßen. Oftmals erweisen sich die
selbst gesetzten Standards der Konzerne als
unrealistisch und müssen später ’nach unten
korrigiert’ oder aufgegeben werden. Teilweise
benutzen die Konzerne ihre Selbstverpflich-
tungen auch gezielt als Mittel, symbolische
Schutzwälle zu errichten und bestehende
Missstände zu verschleiern. Hierin liegt auch
der Grund für den provozierenden Untertitel
des Buchs („The Good, the Bad and the
Ugly“): Neben Firmen mit einer guten und
solchen mit einer eher mäßigen Umwelt- und
Sozialperformance gibt es auch solche, deren
Anstrengungen sich vor allem auf eine Mani-
pulation der Öffentlichkeit richten. Eine be-
sondere Stärke der Studie sind die zahlreichen
Querbeziehungen, die zwischen den Prakti-
ken auf Unternehmensebene und der Ebene
der internationalen Organisationen herge-
stellt werden – auch in den Dokumenten der
Weltbank, der WTO und der UNO spielen
Appelle an die Eigenverantwortung der Glo-
bal Players eine wichtige Rolle. Mit den Me-
thoden der kritischen Diskursanalyse zeigt
Banerjee, wie das CSR-Konzept teilweise da-
zu verwendet wird, die durch den Liberalisie-
rungsschub der letzten Jahrzehnte entstande-
nen Probleme (doch wieder) in das marktli-
berale Weltbild einzupassen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2010-1-120 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 05.03.2026, 11:41:05. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2010-1-120


Auch wenn man Banerjee nicht in allen Punk-
ten folgt, ist die Studie doch eine wichtige
Quelle von Anregungen – um nicht zu sagen,
eine Art Wetzstein – für künftige Analysen.
Um glaubwürdig zu sein, müssen die Stan-
dards der Global Players realistisch und wirt-
schaftlich machbar sein. Es müssen geeignete
Mechanismen der Erfolgskontrolle bereitste-
hen, und es muss gewährleistet sein, dass die
gesellschaftlichen Anspruchsgruppen vis á vis
der Konzerne nicht in eine Situation der ko-
operativen Verstrickung geraten. Auch auf
der Ebene der internationalen Organisationen
hilft Banerjees Untersuchung, das analytische
Instrumentarium zu schärfen: Viele Appelle
an die Eigenverantwortung der Konzerne er-
weisen sich bei näherem Zusehen als reine
Symbolpolitik. Umgekehrt ist aber wichtig –
und von Banerjee zu wenig beachtet –, dass
die Akteure der Staatenwelt es teilweise ge-
lernt haben, sich durch neue Formen der Ko-
Regulierung neue Steuerungspotentiale zu er-
schließen.
In der Studie von Kaleck und Saage-Maaß
spielt die Diskussion über Corporate Social
Responsibility keine nennenswerte Rolle. Es
geht um Menschenrechtsverletzungen durch
multinationale Konzerne (etwa Zwangsar-
beit, Kinderarbeit, unmenschliche Arbeitsbe-
dingungen) und damit um Praktiken, die sich
eindeutig im Bereich des Illegalen bewegen.
Im ersten Teil der Studie geben die Autoren
einen Überblick über die an multinationale
Unternehmen adressierten Leitlinien interna-
tionaler Organisationen (z.B. die Leitlinien
der OECD oder die Grundsatzerklärung der
ILO). Aufgrund der Durchsetzungsprobleme
dieser Normen plädieren Kaleck und Saage-
Maaß dafür, wieder stärker die rechtsstaatli-
chen Verfahren auf nationaler Ebene in den
Blick zu fassen. Die völkerrechtlich veranker-
ten Menschenrechte begründen nicht nur Ab-
wehrrechte des Bürgers gegen den Staat, son-
dern auch Schutzpflichten des Staates, durch
geeignete Gesetze und effektive Verwaltungs-
apparate Menschenrechtsverletzungen durch
private Unternehmen zu verhindern.
Anhand einiger ausgewählter Streitfälle wird
im zweiten Teil der Studie untersucht, inwie-
weit die Investitionsländer diesen Schutz-
pflichten tatsächlich nachkommen. Wie die
Analyse zeigt, bestehen zumindest in den un-
tersuchten lateinamerikanischen Ländern gu-
te Chancen, Konzerne für umwelt- und sozi-
alschädigende Praktiken haftbar zu machen.
Defizitäre Strukturen auf der Ebene der be-
hördlichen Kontrolle können hierdurch bis
zu einem gewissen Grad kompensiert werden.
Voraussetzung ist allerdings die Existenz en-
gagierter Nichtregierungsorganisationen, die

individuelle Belange bündeln, sich nicht mit
unverbindlichen Zusagen der Konzerne ab-
speisen lassen und auch über die nötigen Res-
sourcen für langwierige Gerichtsprozesse
verfügen. Neben rechtlichen Mechanismen
auf nationaler Ebene (vor allem: Strafanzeigen
gegen die Unternehmensleitung und Scha-
densersatzprozesse) nutzen NGOs zuneh-
mend auch internationale Schiedsverfahren,
um zusätzlichen Druck auf die betreffenden
Staaten auszuüben. Einschränkend räumen
die Autoren allerdings ein, dass mit den un-
tersuchten Mechanismen meist nur auf
die ’kleinen Fische’, also auf die Zulieferer
und Produktionsbetriebe in den Tätigkeits-
ländern der Konzerne, nicht aber auf die Mut-
tergesellschaften zugegriffen werden kann.
Genau spiegelbildlich hierzu konzentriert die
Untersuchung von Zimmer sich auf Klage-
möglichkeiten in den Herkunftsländern der
Konzerne. Als zusätzliche Quelle von
Rechtsansprüchen werden die selbst gesetz-
ten Standards der Unternehmen mit einbezo-
gen. Aufbauend auf den Konzepten der glo-
balen Rechtspluralismusforschung analysiert
die Autorin verschiedene Firmenkodizes und
deren Implementation, eingegrenzt auf die
globale Textilindustrie. Inhaltlich gehen die
Standards nicht immer über die völkerrecht-
lich verankerten Menschenrechte hinaus, neu
ist aber die Selbstverpflichtung der Konzerne,
Verantwortung für das gesamte Netzwerk an
Zulieferern, Subunternehmern und Lizenz-
nehmern zu übernehmen. Im Ergebnis ge-
langt Zimmer zu einer differenzierten Ein-
schätzung: Eine lückenlose Kontrolle der
Auslandsbetriebe ist auf diesem Wege nicht
möglich, es finden sich aber viele Fälle, in de-
nen Normverstöße selbständig ermittelt und
erfolgreich korrigiert wurden.
Juristisch wird durch die Kodizes, auch wenn
diesen nur in den wenigsten Fällen der Status
eines rechtsverbindlichen Vertrags zukommt,
doch ein Vertrauenstatbestand geschaffen. Ins
Zentrum der Analyse rückt nun das Zivil-
recht. Höchst eindrucksvoll beschreibt die
Autorin, wie selbst ein so unscheinbares In-
strument wie die Sachmängelklage im Kauf-
recht dazu eingesetzt werden kann, Verstöße
gegen das informelle Recht der globalen Wirt-
schaft zu sanktionieren. Unter dem Druck
kritischer VerbraucherInnen wird das Recht
der westlichen Länder dazu gebracht, sich –
zumindest punktuell und auf indirektem Weg
– mit Missständen an den Auslandsstandorten
der Konzerne auseinanderzusetzen. Gleich-
zeitig trägt staatliches Recht entscheidend da-
zu bei, die Position zivilgesellschaftlicher Ak-
teure gegenüber den Giganten der Weltwirt-
schaft zu stärken.
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Jede der drei Studien konzentriert sich auf ei-
nen Ausschnitt des regulativen ’Flickentep-
pichs’, und jede von ihnen gibt wichtige An-
regungen für zukünftige Untersuchungen.
Wie von Banerjee zu Recht betont wird, führt
unternehmerische Rationalität nicht per se zu
sozialem Wohlverhalten. Gleichzeitig lassen
sich aber zahlreiche Verhaltensregeln identi-
fizieren, die sowohl inhaltlich anspruchsvoll
als auch realistisch und wirtschaftlich mach-
bar sind. Hier besteht noch großer For-
schungsbedarf, um das Spektrum an Steue-
rungsinstrumenten und Formen der Kon-
zernorganisation weiter auszuleuchten. Den
zivilgesellschaftlichen Akteuren vis á vis der
Konzerne wird durch die privaten Standards
keineswegs der Wind aus den Segeln genom-

men, vielmehr nutzen sie die Firmenkodizes
als ein Mittel unter mehreren, um ihren For-
derungen Nachdruck zu verleihen. Staatliches
Recht wird durch die private governance re-
gimes nicht, oder nicht zwangsläufig margi-
nalisiert, vielmehr eröffnen sich ihm, indem es
die Standards aktiv aufgreift, zahlreiche neue
Einflussmöglichkeiten. In der Literatur über
Corporate Social Responsibility zu wenig be-
achtet, ist es diese Rückendeckung durch
staatliches Recht, die zivilgesellschaftliche
Akteure erst zu Stakeholdern im eigentlichen
Sinne, d.h. zu ernstzunehmenden Anspruchs-
inhabern werden lässt.

Martin Herberg
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